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Zu Besuch im Bundesministerium f. W. u. F.

Um mir über die ominöse Rechts

auskunft bzgl. Fächertausch

klar zu werden, besuchte ich

den zuständigen Beamten im

Bundesministerium.

Es war mit ihm ein sehr inte

ressantes und für meine Arbeit

richtungsweisendes Gespräch

möglich. Dabei wurde auch ein

deutig festgestellt, daß diese

Rechtsauskunft, so wie sie bei

uns in Graz aufgefaßt wurde,

nicht dem Sinn des Gesetzes

entspreche.

Das Gesetz ist in seiner For
mulierung so weitreichend,

daß nichts Genaues daraus

herausgelesen werden kann.

Dr. Hartl bot mir an, eine

Rechtsauskunft zu schreiben,

die der vorhergehenden wider

spricht, wies aber gleichzei

tig darauf hin, daß dadurch

eigentlich noch nichts erreicht

wäre und empfahl mir daher

eine andere Vorgangsweise.

So stellen sich für mich nun

die Möglichkeiten einer Vor

gangsweise ungefähr folgender

maßen dar:

1. Eine kurzfristige Möglich

keit würde darin liegen, genau

ere Aussagen bzgl. Fächer

tausch in den Studienplan auf

zunehmen. Der Studienplan

ist aber nicht gedacht, die
Abweichungen, sondern das

"Regulärstudium" zu regeln.

2. Die zweite (und wohl im Sinne

eines guten Kompromisses beste)

Möglichkeit wäre, in der Studien

ordnung eine entsprechende Rege

lung vorzusehen.

Zur Zeit werden in der Studienord

nung lediglich die ( icht eindeu

tigen) Worte des Gesetzes wieder

holt.

(Auch diese Möglichkeit hat noch

einen Nachteil: es besteht theo

retisch die Möglichkeit, diese

Ausführungen mittels Gesetz anzu

fechten. )

3. Um eine absolute Lösung (falls
es soetwas überhaupt gibt!!!) zu

finden, wäre eine Gesetzesänderung

vonnöten. Da sich das Gesetz aber

auf alle techno Studienrichtungen

in ganz Österreich bezieht, kann

sich jeder ausmalen, wie lange

und kompliziert eine solche Ände

rung durchzuführen ist.

In diesem Fall (Fächertausch) aber
darauf zu warten, bis ein Gesetz

geändert wird, ist wohl untragbar.

Wir Studentenvertreter werden also
in Zukunft an einem Vorschlag für

diesbezügliche Änderungen und Er

weiterungen der Studienordnung ar

beiten und versuchen entweder über

die Studienkommission oder über

den Hauptausschuß der ÖH im Mini

sterium zu beantragen.

Karl Mohr
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